
Der historische Hintergrund 

Das Resultat dieses nicht.verfassungsgemässen, vom Fürsten nicht 
gebilligten, sondern lediglich "zur Kenntnis genommenen" Vorganges 
war, dass Prinz Karl von Liechtenstein16 vom Fürsten als Landesverwe
ser nach Vaduz berufen wurde. Er sollte als Vermittler zwischen ver
schiedenen Interessengruppen wirken. 

3. Das 9-Punkte-Programm vom Dezember 1918 

Am 10. Dezember 1918 wurde Prinz Karl ein von den Landtagsabgeord
neten beschlossenes 9-Punkte-Programm vorgelegt.17 Dieses 9-Punkte-
Programm, dem Fürst Johann II. am 13. Dezember 1918 die landesfürst
liche Zustimmung erteilte,1.8 enthielt folgende Vereinbarungen: 

"l.Die Regierung des Landes hat aus dem vom Landesfürsten im Ein
vernehmen mit dem Landtage zu ernennenden Landesverweser und 
zwei durch den Landtag zu wählenden Regierungsräten'zu bestehen. 

2. Die Teilnahme der beiden Regierungsräte an den Regieningsgeschäf-
ten soll durch besondere gesetzliche Vorschriften geregelt werden, 
wobei der Grundsatz zur Anwendung kommen soll, dass die beiden 
Regierungsräte zu allen wichtigeren Beschlüssen zuzuziehen, minde
stens aber alle 14 Tage zu einer Sitzung einzuberufen sind. 

3. Wenn ein Mitglied der Regierung durch die Amtsführung das Ver
trauen des Volkes und'des Landtages verliert, so ist der Landtag 
berechtigt, beim Landesfürsten die Enthebung des betreffenden 
Regierungsfunktiönärs zu beantragen. 

4. Bei Anstellung von Beamten soll der Grundsatz zur Anwendung 
kommen, dass der Bewerber die liechtensteinische Staatsbürgerschaft 
besitzen muss. Abweichungen hievon bedürfen'der Zustimmung des 
Landtages. 
Auch bei der Bestellung des Landesverwesers sollen in erster Linie 
hiefür geeignete Liechtensteiner in Betracht kommen. 

" Prinz Karl, geboren 1878, Neffe des Fürsten Johann II-, Landesverweser vom 13. 
Dezember 1918 bis 16. September 1920. 

17 LLA, SF.Präsidialakten 1.8/1918/44, 10. Dezember 1918; Landtagspräsident (Albert 
Schädler) an Prinz Karl: Beschlüsse des Landtages vom 10. Dezember 1918 mit der Bitte, 
diese an S.D. zur baldmöglichen Abänderung der bisher bestehenden Gesetze zu unter
breiten. 

" LLA, RE 1918/5491ad4851, 13. Dezember 1918, Fürst an Landtag. 
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